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Für A.





Vorwort

Diese Arbeit lag der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinforma-
tik und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen im Wintersemester 2018/2019 als 
Habilitationsschrift vor. Literatur und Rechtsprechung wurden weitgehend ak-
tualisiert.

Die Struktur und Funktionsweise absoluter Herrschaftsrechte hat mich schon 
vor Beginn meiner Dissertation beschäftigt. Dabei zeigte sich, dass sich das The-
ma besser für ein längeres Werk eignet, weshalb ich es zum Gegenstand meiner 
Habilitationsschrift gemacht habe. Nun hoffe ich, einen passenden Zeitpunkt für 
die Veröffentlichung einer solchen Arbeit zu treffen. Die Digitalisierung hat in 
den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder neue Güter in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt und der europäische Gesetzgeber arbeitet an einem digitalen 
Binnenmarkt, dessen Kern eine europäische Datenwirtschaft bilden soll. Spä-
testens dies sollte Anlass sein, Ausschau nach einem konsistenten Modell eigen-
tumsartiger Rechte zu halten, das ausgehend vom bestehenden System im Sachen-
recht und geistigen Eigentum die Voraussetzungen für die Verrechtlichung neuer, 
insbesondere digitaler Güter entwickelt. Ein solches Modell ist Gegenstand der 
vorliegenden Arbeit. Wenngleich hierbei das deutsche Recht im Mittelpunkt 
steht, wäre es möglich, dass sich einige der (abstrakteren) Erkenntnisse auch auf 
andere Rechtsordnungen anwenden lassen, die durch gesetzliche subjektive Ei-
gentumsrechte geprägt sind.

Mein hauptsächlicher Dank gilt meinem hochverehrten akademischen Lehrer 
Prof.  Dr. Peter Krebs, der mich seit meinem Studium unter ständigem Einsatz 
gefördert, unterstützt, beraten und auch immer wieder motiviert hat. Sein En-
gagement als Hochschullehrer und seine Begeisterung für die Wissenschaft sind 
beispiellos. Wie schon bei der Erstellung meiner Dissertation waren seine zahl-
reichen Anregungen und seine stete Diskussionsbereitschaft unentbehrlich für das 
Gelingen dieser Arbeit. Diese Erfahrung teile ich mit einer großen Zahl Doktoran-
dinnen und Doktoranden und einer noch viel größeren Zahl Absolventinnen und 
Absolventen. Besonderen Dank schulde ich außerdem den externen Gutachtern 
der Arbeit, Prof. Dr. Christian Berger und Prof. Dr. jur. Dipl.-Biol. Herbert Zech, 
für die überaus zügige Erstellung der Zweitgutachten. Ihre wertvollen Anregungen 
habe ich ganz weitgehend in die Druckfassung aufgenommen.

Ich habe an der Universität Siegen durchweg eine aufgeschlossene und be-
stärkende Atmosphäre sowie ausgezeichnete Arbeitsbedingungen vorgefunden. 
Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke Mohr Siebeck für die Aufnahme in die 
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Schriftenreihe „Jus Privatum“ und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die 
Finanzierung der Drucklegung.

Zum Abschluss danke ich meiner Familie und ganz besonders meiner Frau für 
ihre unermüdliche und geduldige Unterstützung beim Verfassen dieser Arbeit.

Köln, im Mai 2022 Maximilian Becker
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Einleitung und Terminologie

In fast jedem Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des BGB wie auch in vielen Sa-
chenrechtslehrbüchern findet sich eine Darstellung zu Rechtsobjekten. Zur Ver-
anschaulichung wird gewöhnlich auf Sachen und das an ihnen bestehende Sach-
eigentum verwiesen.1 Diesen scheinbar gleichgestellt werden im selben Zuge die 
durch Immaterialgüterrechte geschützten unkörperlichen Güter.2 Rechtsobjekte, 
so heißt es, stehen Rechtssubjekten gegenüber, Rechtsbeziehungen bestünden aber 
nur zwischen Letzteren.3 Begriffe wie der des Rechtsobjekts werden zwar nicht 
immer gleich definiert (etwa hinsichtlich der Frage, ob auch Rechte Rechtsobjekte 
sein können), in weiten Teilen ähneln sich die Auffassungen aber.

Die damit angestrebte einheitliche Systematik wäre überaus nützlich für die 
Bewältigung des bestehenden Stoffs und insbesondere des wachsenden Anteils 
immaterialgüterrechtlicher Fragen, was inzwischen auch die Verrechtlichung von 
Informationen und digitalen Daten4 betrifft (dazu sogleich). Schließlich wäre das 
Gegenteil eine Rechtsordnung, in der es etwa für Urheber-, Marken- und Patent-
recht unterschiedliche und also nicht-übertragbare Strukturen, Funktionsweisen 
und Grundsätze gäbe und nur punktuelle Parallelen zum Sachenrecht bestünden. 
Von der Idee eines übergreifenden zivilrechtlichen Eigentumsbegriffs oder zumin-
dest dem Abstraktum eines absoluten Herrschaftsrechts könnte keine Rede sein.

Dieses Bild ist freilich eine Strohpuppe. Längst gehen Literatur und Rechtspre-
chung implizit von der Existenz eines einheitlichen, wenn auch nie ausformulierten 
abstrakten Modells absoluter Herrschaftsrechte aus. Gängig werden Begriffe wie 
„Rechtsobjekt“, „Herrschaftsrecht“, „absolutes Recht“, „quasi-dingliches Recht“ 
oder „Rechtsinhaber“ genutzt. Damit bezieht man sich bewusst oder implizit auf 
ein System, das diesen Teil der Rechtswelt strukturiert und das als existent und be-
kannt vorausgesetzt wird. Andernfalls wäre der Gebrauch der abstrakten Begriffe 
von vornherein wenig erhellend.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Modells der absoluten 
Herrschaftsrechte im deutschen Zivilrecht. Dabei soll kein erweitertes Sachen- 
und Immaterialgüterrechtslehrbuch entstehen. Ein bloßer Abgleich aller absolu-

1 Siehe nur Larenz/Wolf, BGB AT, § 20 Rn. 1 ff.; Bork, BGB AT, Rn. 227 ff.; Prütting, Sachen-
recht, 34. Aufl. 2010, Rn. 2 ff.; Habersack, SachenR, Rn. 5 ff.

2 Larenz/Wolf, BGB AT, § 20 Rn. 6; § 15 Rn. 8 ff.; Bork, BGB AT, Rn. 229; Habersack, Sa-
chenR, Rn. 6.

3 Bork, BGB AT, Rn. 227.
4 Siehe nur Zech, Information als Schutzgegenstand, 2012.
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ten Herrschaftsrechte auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede wäre zu kurz ge-
dacht. Er würde bestenfalls zu einer großen wie unübersichtlichen Matrix führen, 
die viel beschreiben und wenig erklären würde. Vielmehr sollen die Struktur und 
Funktionsweise absoluter Herrschaftsrechte untersucht und modellhaft aufbereitet 
werden.

Das größte Problem liegt wohl darin, dass schon das Sachen- und Immaterialgü-
terrecht nicht „aus einem Guss“ am Reißbrett geschaffen wurden, sondern sich die 
einzelnen gesetzlichen Herrschaftsrechte nach und nach unter uneinheitlichen Um-
ständen entwickelt haben. Z. B. hat das Markenrecht eine lauterkeitsrechtliche Ver-
gangenheit und ist nach wie vor mit lauterkeitsrechtlichen Elementen durchsetzt, 
während das Patentrecht eher auf volkswirtschaftlichen Überlegungen beruht, in 
denen der Erfindung schon früh eine stark immaterialgüterrechtlich geprägte Posi-
tion zuerkannt wurde. Es gibt also wahrscheinlich kein Universalmodell absoluter 
Herrschaftsrechte, das den bisherigen Gesetzgebungen und zahllosen juristischen 
Quellen unerkannt zugrunde liegt und nur noch freigelegt werden muss.

Zu den Zielen dieser Arbeit gehört es daher, die Bausteine und Prinzipien ab-
soluter Herrschaftsrechte funktional zu analysieren. Ermittelt werden soll, ob es 
sie überhaupt in der behaupteten Grundsätzlichkeit gibt und welche Funktionen 
sie haben. Notwendiger Teil dieser Untersuchung ist die Frage, ob diese Grundele-
mente gleichermaßen im Sachen- wie im Immaterialgüterrecht gelten. Das Modell 
soll nämlich auch dogmatisch streitige Fragen wie die Einräumung beschränkter 
dinglicher Rechte und die Vergabe von Lizenzen beinhalten.

Ob die Rechtsgebiete eine hinreichende Konsistenz aufweisen, um sie mit ei-
nem einzigen, einheitlichen Modell beschreiben zu können, ist offen. Sofern kein 
einheitliches Modell möglich ist, soll zumindest ein „Baukasten“ absoluter Herr-
schaftsrechte gezeigt werden, der Widerspruchsfreiheit sichert und das Rechtssys-
tem verschlankt.

In der jüngeren Forschung sind besonders die Arbeiten von Jänich,5 Ahrens/
McGuire6 und Peukert7 zu nennen, die in unterschiedlichem Maße und mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen (auch) der Suche nach einer einheitlichen Dogmatik von 
Ausschließlichkeitsrechten und der Güterzuordnung gewidmet sind. Der Fokus 
der vorliegenden Untersuchung ist eher rechtstechnischer, ordnender Natur. Die 
an der Grenze zur Rechtspolitik verlaufenden Debatten um die gebotene Reich-
weite bestehender und die Einführung neuer Schutzrechte, sowie um die Frage, in 
welchem genauen Ausmaß persönlichkeitsnahe Güter eigentumsartig zugewiesen 
werden sollten, werden hier nur am Rande berührt.

Das Vorhaben, ein konsistentes Modell absoluter Herrschaftsrechte abzubilden, 
begegnet notgedrungen zahlreichen streitigen Punkten in Literatur und Recht-
sprechung, die zumindest prämissenartig entschieden werden müssen, um weiter-

5 Jänich, Geistiges Eigentum, 2002.
6 Ahrens/McGuire, Modellgesetz für Geistiges Eigentum, 2012.
7 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, 2008.
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zukommen. An entsprechend vielen Stellen sind die Ergebnisse angreifbar. Der 
Versuch einer Ordnung steht zudem vor dem Problem, dass viele Abgrenzungen, 
Definitionen und Begriffe nicht logisch oder naturwissenschaftlich, sondern oft-
mals einzelfallgebunden und immer menschengemacht sind. Daher ist jede über-
greifende Ordnung ein Korsett, das an manchen Stellen drückt.

Methodisch beruht die Arbeit nicht auf einer quasi-induktiven Betrachtung 
der einzelnen Herrschaftsrechte, sondern auf einer Bewertung und Zusammen-
führung der Ideen, Funktionen und Theorien, die für Herrschaftsrechte bzw. für 
Bestandteile von Herrschaftsrechten vertreten werden. Das Sacheigentum als best-
erforschtes und mit der meisten Literatur versehenes absolutes Herrschaftsrecht 
nimmt nicht nur notgedrungen einen prominenten Platz in der Untersuchung ein, 
sondern ist zudem Quelle für zahlreiche Prinzipien und Grundsätze, die man so 
oder ähnlich auch im Immaterialgüterrecht zu finden meint.

Die Untersuchung ist also theoretisch angelegt. Sie soll aber nicht in der Theo-
rie verharren, sondern zeigen, welche unmittelbaren Auswirkungen theoretische 
Überlegungen auf die praktischen Ergebnisse haben können. Die diversen Beispiele 
dienen daher nicht nur der besseren Lesbarkeit, sondern auch der Veranschauli-
chung der praktischen Folgen. Vor allem aber zwingen sie zur Konkretisierung 
und dienen so dem Verständnis und einer ersten rudimentären Überprüfung theo-
retischer Ausführungen.8

Dass sich die Untersuchung auf die Struktur und Funktionsweise absoluter 
Herrschaftsrechte konzentriert, ist nicht als Aufforderung zu verstehen, Zutei-
lungskonflikten oder -begehrlichkeiten verstärkt durch die Schaffung neuer Herr-
schaftsrechte zu begegnen. Dazu verhält sich die Arbeit, wie gesagt, nicht. Ziel ist 
eine ordnende Dogmatik für den Bereich der absoluten Herrschaftsrechte. Diese 
Dogmatik dient der Beseitigung von Wertungswidersprüchen, der Erhöhung der 
Rechtssicherheit und der Vergleichbarkeit. All dies ist entscheidend für die Über-
zeugungskraft einer Rechtsordnung. Das Offenlegen von Funktionen rechtlicher 
Strukturelemente ermöglicht einen tiefergehenden Abgleich kollidierender In-
teressen mit gesetzlichen Wertungen, ist also ganz im Sinne der Wertungsjuris-
prudenz. Je genauer bekannt ist, wo und wie die Rechtsordnung welche Interessen 
berücksichtigt, desto systematischer und somit gerechter können Besonderheiten 
des Einzelfalls gewürdigt werden. Das Gegenteil wäre eine beinahe willkürliche 
Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Rechtssuchender. Nicht zuletzt wird 
sich im Laufe der Bearbeitung zeigen, dass viele Streitigkeiten auf Missverständnis-
se oder Fehlvorstellungen über die eigentlich streitige Frage zurückgehen.

Mit Blick auf die Zukunft dient ein dogmatisches Modell absoluter Herrschafts-
rechte der Schaffung einer rechtstechnischen Grundlage für die Konstruktion von 
Herrschaftsrechten an „neuen Gütern“. In den vergangenen 30 Jahren gab es im 

8 Siehe zur überragenden Bedeutung von Beispielen zur Erläuterung und Prüfung wissen-
schaftlicher Theorien nur Feynman, Surely You’re Joking Mr Feynman, 244 f.; Hofstadter, I Am 
a Strange Loop, XV.



4 Einleitung und Terminologie

Zuge der Digitalisierung und medialen Umbrüche zahlreiche Überlegungen, „neue 
Güter“ eigentumsartig zuzuordnen. Für solche Güter, deren rein vertragliche Er-
fassung der wirtschaftlichen Realität nicht mehr gerecht wird, gibt es derzeit aber 
kein klares System, kein Grundmodell, nach dem sie eine eigentumsartige Zuwei-
sung erfahren könnten. Selbst wenn sich der Gesetzgeber entschiede, ein neues Im-
materialgüterrecht aus der Taufe zu heben, könnte er derzeit auf keine abstrakten 
Vorgaben für „diese Art von Rechten“ zurückgreifen. Gleiches gilt für Gerichte bei 
Auslegungsfragen oder Rechtsfortbildungen. Ohne theoretische Vorarbeit steigt 
die Gefahr von Systembrüchen, Wertungswidersprüchen und nicht oder falsch ge-
nutzten systemimmanenten Optionen. Diese theoretische Vorarbeit hat aber gra-
vierende Konsequenzen für den Umfang der Zuweisung exklusiver Befugnisse, die 
spiegelbildlich eine Begrenzung der Gemeinfreiheit darstellen. Es ist daher wichtig 
zu verstehen, wie eine eigentumsartige Zuordnung funktioniert und welche Ge-
staltungsoptionen sich bieten.

Unter besagten neuen Gütern, deren Zuweisung seit einigen Jahren diskutiert 
wird, befinden sich auch Daten und Informationen. Wenngleich es in Deutsch-
land und Europa aller Voraussicht nach vorläufig nicht zu einem „Dateneigentum“ 
kommen wird, zwingen das Datenrecht und die (nicht-juristische) Informations-
theorie das Immaterialgüterrecht dazu, dogmatisch präziser zu werden. Die unge-
naue Sprechweise von „geistigen Gütern“ und „daran“ bestehenden Rechten wird 
einer technisierten Informationsgesellschaft und Informationsmärkten nicht mehr 
gerecht. Sachenrecht, Immaterialgüterrecht und Daten- bzw. Informationsrecht 
müssen dieselbe Sprache sprechen. Die Arbeit soll daher eine dogmatische Ver-
bindung nicht nur zwischen dem allgemeinen Zivilrecht und dem Immaterialgüter-
recht, sondern auch mit dem neu hinzugetretenen Datenwirtschaftsrecht9 schaffen. 
Letzteres bildet ein neues Rechtsgebiet im Zentrum des digitalen Binnenmarktes.10

Der verbreitet genutzte Begriff für die hier zu behandelnden subjektiven Rechte 
lautet „Ausschließlichkeitsrechte“.11 Mitunter werden die Bezeichnungen „Aus-
schließlichkeitsrechte“ und „absolute Herrschaftsrechte“ auch synonym verwen-
det.12 Was spricht also dafür, stattdessen den sperrigeren Begriff „absolute Herr-
schaftsrechte“ zu verwenden?

9 Zum Begriff nur Berger, ZGE/IPJ 9 (2017), 340; Steinrötter, FS Taeger, 491; Becker, ZGE/
IPJ 9 (2017), 253.

10 Vgl. nur COM(2014) 442; COM(2015) 192; COM(2017) 9.
11 Entsprechende Suchen – „Ausschließlichkeitsrecht“ vs. „Herrschaftsrecht“ bei Beck On-

line (> 5000 : 685) und Juris (1802 : 334) sind zwar ungefiltert, sie sprechen aber eine deutliche Spra-
che. Bei Google Books ist das Verhältnis hingegen umgekehrt (14100 : 34600), was daran liegen 
könnte, dass die Suche dort interdisziplinär, also nicht auf juristische Inhalte begrenzt ist (z. B. 
spielt der Begriff „Herrschaftsrecht“ auch in der Philosophie eine Rolle) und sehr viel mehr ältere 
Werke einbezieht.

12 Siehe etwa Mager, AcP 193 (1993), 68 (71); die von Peukert gewählte Abgrenzung von Aus-
schließlichkeitsrechten ist ähnlich eng wie das vorliegende Verständnis absoluter Herrschafts-
rechte; er zieht ersteren aber vor um „stark wirklichkeits- und damit potentiell begriffsjuris-
tisch-ergebnisgeneigte Formulierungen“ zu vermeiden (was dem Thema seiner Untersuchung 
geschuldet ist), Peukert, Güterzuordnung, 57 ff.
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Der Begriff „Ausschließlichkeitsrecht“ ist nicht etwa falsch oder irreführend 
und dürfte auch künftig der üblichere Begriff bleiben, zumal er teils auch im Ge-
setz verwendet wird.13 Aus Sicht einer genaueren Untersuchung des hier gemeinten 
Typs subjektiver Rechte ist er aber wenig informativ. Er legt sich dem Wortlaut nach 
nur auf eine Ausschließlichkeit unbestimmter Richtung fest und beansprucht nicht 
einmal irgendeine Form der Zuweisung oder besonderer Rechtsmacht. Daher kann 
er für wesentlich mehr Rechte verwendet werden, als hier untersucht werden sollen.

Der Begriff „absolutes Herrschaftsrecht“ ist älter,14 ein gutes Stück aussagekräf-
tiger und rechtspolitisch sensibel. Er spricht das an, was bei vielen immateriellen 
und auch bei persönlichkeitsrechtlich geprägten Schutzgütern von Berechtigten 
gewünscht wird, aber rechtspolitisch und dogmatisch heikel ist: die Herrschaft 
über das Gut. Zugleich macht er die Frage, welche Rechte genau zur Gruppe der 
„absoluten Rechte“ zählen, vorerst entbehrlich – denn er ist schon begrifflich eine 
Unterart davon.

Der Ansatz dieser Untersuchung liegt nicht in einer Abgrenzung der Rechte, 
die zum Kreis absoluter Herrschaftsrechte zählen. Er liegt auch nicht vornehmlich 
darin, eine Liste an Komponenten zu erstellen, die ein „vollständiges“ absolutes 
Herrschaftsrecht aufweisen muss. Das Ziel ist vielmehr, die Funktionsweise und 
Komponenten absoluter Herrschaftsrechte zu verstehen. Welchen Grad an Voll-
ständigkeit man dann für ein „vollständiges“/„echtes“ absolutes Herrschaftsrecht 
fordert, ist eine rechtspolitische Entscheidung, da davon keine Rechtsfolgen ab-
hängen. Z. B. könnte man die Grenze leicht so eng ziehen, dass nur das Sacheigen-
tum übrig bliebe, oder so weit, dass auch familienrechtliche Ansprüche darunter 
fielen.

Eine erste funktionale Abgrenzung absoluter Herrschaftsrechte gibt die Be-
schreibung von Larenz:

„Ihr Kennzeichnen besteht darin, daß sie dem Berechtigten einen Freiheitsbereich zuweisen, 
in dem er unter Ausschluß aller anderen Personen und ohne auf deren Mitwirkung ange-
wiesen zu sein, allein bestimmt. Die Herrschaftsbefugnis zeigt sich gerade darin, daß der 
Berechtigte seine Macht alleine ausüben kann, und nicht der aktiven Mithilfe anderer Per-
sonen zur Verwirklichung seines Rechtes bedarf. Andere Personen haben lediglich störende 
Eingriffe zu unterlassen.“15

Zu dieser Art von Rechten zählt Larenz Rechte an Sachen, die gesetzlichen Imma-
terialgüterrechte und die Persönlichkeitsrechte.16 Dies gibt zugleich den Rahmen 

13 Siehe etwa §§ 14 f. MarkenG, § 15 UrhG sowie Regelungen zu „ausschließlichen“ Lizenzen 
(vgl. etwa § 15 Abs. 2 PatG; § 31 UrhG).

14 Siehe etwa v. Tuhr, BGB AT, Bd. I, 62 („Herrschaftsrechte“ als subjektive Rechte gewährten 
„eine Herrschaft über ein außerhalb des Subjekts stehendes Stück der Außenwelt: ein Objekt“); 
Enneccerus/Nipperdey, BGB AT I/1, § 73 I. (440) („Beherrschungsrechte“), die aber von den „Im-
materialgüterrechten“ klar geschieden werden, § 79 B. (Rn. 462); Larenz, BGB AT, 1. Aufl. 1967, 
230 f. (trennt noch „Herrschaftsrechte an Sachen“ und „Immaterialgüterrechte“).

15 Larenz/Wolf, BGB AT, § 15 Rn. 2.
16 Larenz/Wolf, BGB AT, § 15 Rn. 3 ff.
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der vorliegend zu untersuchenden Rechte vor: Die Untersuchung ist auf besagte 
Rechtsgebiete begrenzt. Denn diese Gebiete weisen Rechte an vorrechtlichen Gü-
tern zu. Nicht behandelt werden daher z. B. Mitgliedschaftsrechte als Rechte an ju-
ristischen Konstruktionen (also an rechtlichen Gütern) oder persönliche Familien-
rechte als auf personenrechtliche Verhältnisse17 bezogene Rechte.

Die Betrachtung der Rechtssubjektseite wiederum wird vor allem dort wichtig, 
wo Menschen für die Rechtsentstehung und/oder -inhaberschaft erforderlich sind, 
was insbesondere persönlichkeitsrechtlich geprägte Rechte betrifft. Relevant wird 
der Mensch als Rechtssubjekt außerdem bei der Genese des Rechtsgegenstands 
und der Stellung von unter dem Schlagwort „künstliche Intelligenz“ zusammen-
gefassten Technologien im Immaterialgüterrecht. Differenzierungen innerhalb der 
verschiedenen Erscheinungsformen von juristischen Personen und Personenver-
bänden haben für die Struktur und Funktionsweise absoluter Herrschaftsrechte 
hingegen keine absehbare Bedeutung. Sie bilden ein eigenständiges Rechtsgebiet, 
zu dem insbesondere das Personen- und Gesellschaftsrecht gehören. Die Arbeit 
stellt daher den Menschen als Inhaber absoluter Herrschaftsrechte in den Mittel-
punkt.

17 Larenz/Wolf, BGB AT, § 15 Rn. 26.



1. Kapitel

Rechtstheoretische Grundlegung

Absolute Herrschaftsrechte sind eine Unterart subjektiver Rechte. Daher ist zu-
nächst ein Grundverständnis der Natur und Struktur subjektiver Rechte zu ent-
wickeln. Hieraus ergeben sich die kleinsten Teile, die Grundelemente absoluter 
Herrschaftsrechte. Solche Grundsatzfragen spielen zudem für verschiedene spe-
ziellere Zusammenhänge eine entscheidende Rolle, wie etwa für die Frage nach 
dem positiven Gehalt absoluter Herrschaftsrechte oder nach der subjektivrecht-
lichen Natur von Persönlichkeitsrechten.

§ 1 Zur Theorie des subjektiven Rechts

Die Lehre vom subjektiven Recht „an sich“ hat eine ähnliche Funktion wie die 
Lehren von einzelnen Bausteinen absoluter Herrschaftsrechte, z. B. die Lehren 
vom Rechtsgegenstand oder der Ontologie geistiger Schöpfungen: Sie erklärt einen 
Aspekt des Gesamtgebildes. Die Lehre vom subjektiven Recht ist die Lehre von 
der übergeordneten und damit absoluten Herrschaftsrechten zugrunde liegenden 
Rechtskategorie.

Eine Untersuchung der Struktur und Funktionsweise absoluter Herrschafts-
rechte als Typus subjektiver Rechte kommt daher nicht ohne die Untersuchung der 
grundsätzlicheren Gruppe – der subjektiven Rechte – aus.

A. Objektives und subjektives Recht

Zunächst ist zu klären, welche Funktion subjektive Rechte erfüllen, wie sie auf-
gebaut sind und funktionieren. Hierzu gehört auch die Frage, welcher Erklärungs-
anspruch mit der normlogisch starken, womöglich aber dennoch erklärungs-
schwachen Imperativentheorie verbunden wird und insofern insbesondere, welche 
Funktion die Annahme eines eigenständigen „Dürfens“ im Aufbau subjektiver 
Rechte hat.
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I. Objektives Recht

Unter dem objektiven Recht ist die Summe1 oder der Inbegriff aller Rechtsnor-
men,2 die „generell geltenden, abstrakten Vorschriften und Verhaltensanweisun-
gen“,3 wenn nicht gleich die „Rechtsordnung“4 zu verstehen. Im Englischen kön-
nen objektives Recht tendenziell mit law und subjektive Rechte mit rights übersetzt 
werden.5

Der Begriff bezeichnet weniger die Aufsummierung einer großen Zahl von 
Rechtsnormen als vielmehr den „Inbegriff der Rechtssätze“.6 Unter dem Topos 
„Objektives Recht“ wird daher häufig das Wesen staatlich gesetzten Rechts in Ab-
grenzung zu Begriffen wie Sitte und Moral untersucht.7 Objektives Recht kann 
somit als geltendes Recht an sich beschrieben werden. Die Frage nach dem Wesen 
objektiven Rechts ist daher eng mit der Rechtsquellenlehre verwandt.8 Darin ist 
die Summe aller Gesetzesnormen notwendig enthalten. Da das entscheidende Kri-
terium die abstrakte Geltung dieses Rechts ist, zählt auch das Gewohnheitsrecht9 
zum objektiven Recht.10

Vom subjektiven Recht unterscheidet es sich, wenn überhaupt, durch die feh-
lende Individualisierung. E. Wolf schlägt deshalb statt subjektivem Recht den Be-
griff „individuelles Recht“ vor;11 objektives Recht wäre demzufolge das überindi-
viduelle Recht. Das subjektive Recht setzt objektives Recht voraus, es „ruht“ auf 
der Rechtsordnung und ist aus objektivem Recht „abgeleitet“.12 Kelsen versteht das 
subjektive Recht nur als besondere Erscheinungsform des objektiven Rechts, Letz-
teres mache nur ein von ihm bestimmtes Verhalten des Individuums zur Bedingung 

1 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 380 (die Rechtsordnung besteht aus Normen deren 
Summe das objektive Recht bildet); Lehmann/Hübner, BGB AT, § 10 I. (S. 79).

2 Engisch, Einführung in das juristische Denken, 49; Schack, BGB AT, Rn. 44; Medicus/Pe-
tersen, BGB AT, Rn. 61 (es bedeute „so viel wie ‚Rechtsordnung‘ oder ‚rechtliche Regelung‘“).

3 Larenz/Wolf, BGB AT, § 14 Rn. 1.
4 So Enneccerus/Nipperdey, BGB AT I/1, § 72 (428).
5 Olivecrona, Law as Fact, 275 f.; Kelsen, Reine Rechtslehre, 130 f.
6 v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, 113.
7 So bei E. Wolf, BGB AT, 74 ff. (kritisiert aber die mit dem Begriff des objektiven Rechts 

gängig verbundenen Lehren zur Rechtserkenntnis und verwendet sich für ein „objektive[s] wis-
senschaftliche[s] Erkennen rechtlicher Gesetze und Allgemeinbegriffe“); Enneccerus/Nipperdey, 
BGB AT I/1, §§ 30 ff. (196 ff.); v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, § 15 (112 ff.).

8 Das zeigt sich insbesondere bei Larenz/Wolf, BGB AT, § 3 Rn. 6 („Das objektive Recht 
besteht aus den Rechtsnormen als abstrakten Rechtssätzen, die unabhängig von konkreten An-
wendungsfällen gelten und ihre normative Kraft allgemein als Orientierung für jedermann ent-
falten.“), siehe weiter Rn. 31 ff.

9 Dazu Krebs/Becker, JuS 2013, 97 (98).
10 Siehe nur Enneccerus/Nipperdey, BGB AT I/1, § 32 (205 ff.).
11 E. Wolf, BGB AT, 106 (dort Fn. 1).
12 Zitelmann, Internationales Privatrecht, Bd. 1, 58 (stellt fest, „daß das objektive Recht nicht 

gedacht werden darf ohne seinen Inhalt, der sich auf subjektive Rechte bezieht, und das sub-
jektive Recht nicht ohne das objektive Recht als seine Quelle“); Kasper, Das subjektive Recht, 47; 
Larenz/Wolf, BGB AT, § 3 Rn. 6 (aus den Rechtsnormen des objektiven Rechts entstehe im kon-
kreten Fall für eine bestimmte Person ein einzelnes Recht, ein subjektives Recht erwachse aus 
dem objektiven Recht).
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bestimmter Folgen.13 Dem folgend ist jedes subjektive Recht zugleich objektives 
Recht und objektives Recht betrifft letztlich immer Individuen: „Es gibt kein bloß 
objektives Recht.“.14 Unabhängig von der Frage, ob es objektives Recht in „Rein-
form“ überhaupt gibt, hat der Begriff seine Berechtigung schon als Bezeichnung für 
die Summe aller geltenden Rechtsnormen.

II. Subjektive Rechte

Was ein subjektives Recht ist, bzw. was der Begriff bezeichnet, ist so unklar, dass 
man nicht einmal von einem echten Meinungsstreit sprechen kann. Kelsen bringt 
das Problem vieler Lehren zum subjektiven Recht auf den Punkt. Es liege im 
„Mangel einer korrekten und präzisen Fragestellung“, so bleibe vielfach offen,

„was der gesuchte Begriff eines subjektiven Rechtes dem Juristen zu leisten habe, man war 
sich nicht klar genug darüber, auf welche Frage er eine Antwort sein solle“.15

Es handelt sich bei der Diskussion um das „Wesen“, die „Natur“ subjektiver Rechte 
daher eher um einen Auffassungsstreit i. w. S., da nicht einmal Einigkeit darüber 
herrscht, wozu der Begriff dienen soll.16 Man spricht mit Recht von einem reichlich 
konturenlosen Begriff.17

Einigkeit besteht wohl zumindest darüber, dass die Bezeichnung „subjektives 
Recht“ ausdrücken soll, dass es sich im Gegensatz zum objektiven Recht „um ein 
Recht einer Person – eines ‚Subjekts‘ –, also um ein individuelles Recht handelt“.18 
Subjektive Rechte sind die durch objektives Recht vorgegebenen konkreten Berech-
tigungen einer Person.19

Ein anschauliches Beispiel zur Unterscheidung sind Verkehrsregeln. Bei ihnen handelt es 
sich um objektives Recht. Die dem von rechts kommenden Fahrer zustehende Vorfahrt ist 
nur ein Reflex der StVO. Er „hat“ weder gegenüber dem Staat und erst recht nicht gegen-
über anderen Verkehrsteilnehmern ein subjektives „Recht auf Vorfahrt“. Vielmehr steht es 
ihm frei, denjenigen anzuzeigen, der ihm die Vorfahrt genommen hat, was in dessen Be-

13 Kelsen, Reine Rechtslehre, 140 f.; hierzu Aicher, Eigentum als subjektives Recht, 24.
14 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 380 (das subjektive Recht sei „nur eine andere Dar-

stellungsweise des objektiven Rechts, die von der Person des Berechtigten ausgeht und eine Po-
sition kennzeichnet, die sich für ihn aus den Verhaltenspflichten anderer ergibt“), 407 („zwei 
verschiedene Seiten derselben Medaille […] Es gibt kein bloß objektives Recht. […] Objektives 
‚Recht‘ ohne subjektive Rechte wäre bloß soziale Ordnung.“).

15 Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 618.
16 Schwerdtner, Persönlichkeitsrecht, 149 merkt zutreffend an: „Versteht man unter Definiti-

on eine Vereinbarung darüber, wie man den Ausdruck versteht, so gilt es gerade beim subjektiven 
Recht zu beachten, daß Definitionen keinen Inhalt ausdrücken, sondern nur festsetzen, wie sein 
Inhalt auszudrücken ist.“.

17 Schwerdtner, Persönlichkeitsrecht, 149.
18 E. Wolf, BGB AT, 106 (dort Fn. 1).
19 Larenz/Wolf, BGB AT, § 14 Rn. 1; Schack, BGB AT, Rn. 45; Fikentscher/Heinemann, 

Schuldrecht, Rn. 1558 („Qualifizierung bestimmter Teile des objektiven Rechts als personenbe-
zogen“).
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strafung (durch ein Bußgeld), nicht aber in einen Ersatzanspruch oder dergleichen für der 
Ersten mündet.20

Fragt man, welchem Zweck subjektive Rechte dienen und was sie schützen, schei-
nen Interessen-, Willens- und Kombinationstheorie eine Antwort zu geben. Im 
Folgenden ist kurz zu zeigen, welcher Erklärungsanspruch von diesen Theorien 
im Einzelnen verfolgt wird.

1. Willenstheorie

Nach der Darstellung Wagners begreift die Willenstheorie das subjektive Recht

„als einen von der Rechtsordnung geschützten Handlungsspielraum, in dem der einzelne 
nach seinem eigenen Gutdünken schalten und walten kann.“ Seine Funktion sei „ganz auf 
die Verbürgung individueller Freiheit ausgerichtet.“21

Sie legt den Schwerpunkt dabei auf die Willensfreiheit des Menschen,22 mit der er 
im subjektiv-rechtlich zugewiesenen Raum nach Belieben verfahren darf. So heißt 
es bei Savigny, dem Begründer der deutschen Willenstheorie:

„Betrachten wir den Rechtszustand, so wie er uns im wirklichen Leben von allen Seiten um-
giebt und durchdringt, so erscheint uns darin zunächst die der einzelnen Person zustehende 
Macht: ein Gebiet, worin ihr Wille herrscht, und mit unsrer Einstimmung herrscht. Diese 
Macht nennen wir ein Recht dieser Person, gleichbedeutend mit Befugnis: Manche nennen 
es das Recht im subjectiven Sinn.“23

Das entspricht Savignys Verständnis von Rechtsverhältnissen an sich; diese seien „eine Be-
ziehung zwischen Person und Person, durch eine Rechtsregel bestimmt“, die darin bestehe, 
„daß dem individuellen Willen ein Gebiet angewiesen wird, in welchem er unabhängig von 
jedem fremden Willen zu herrschen hat“.24

Diese Lehre einer  – möglicherweise naturrechtlich geprägten  – Dominanz des 
individuellen Willens, dem nur ein Freiheitsraum gegebenen werden muss, stellt 
normative oder moralische Vorgaben hintan.25 Eine solche von äußeren Wertvor-
gaben abgekoppelte, dem Individuum zur Ausfüllung überlassene Freiheit wirkt 
heute allerdings keineswegs unvertraut. Tatsächlich spricht Einiges für eine Inter-
pretation von Savigny als „Positivist […] mit moralischem Hintergrund“.26 Er hat 
im Kantischen Sinne das Recht als „Mittel zum Zweck“ verstanden, es solle „der 

20 Vgl. zu dem Beispiel Brehm, BGB AT, Rn. 608.
21 Wagner, AcP 193 (1993), 319 (322).
22 So baut Georg Friedrich Puchta unmittelbar auf dem christlichen Verständnis der mensch-

lichen Willensfreiheit auf, Puchta, Institutionen, Bd. 1, 3 ff.; siehe auch Fezer, Teilhabe und Ver-
antwortung, 217.

23 Savigny, System, Bd. 1, 7.
24 Savigny, System, Bd. 1, 333.
25 Vgl. Coing/Lawson/Grönfors/Coing, Das subjektive Recht, 7 (19).
26 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 356.
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322 ff., 345, 468 f., 473 ff., 489 ff., 683



732 Namens- und Sachregister

Trennungsprinzip  317, 325, 491 ff., 501, 
511, 539

Typenzwang siehe numerus clausus der 
abgeleiteten Rechte

Übertragungszweckregel  463, 506 ff.
Ubiquität (von Immaterialgütern)  130, 

235, 341, 346 f., 504, 521
Universalienstreit  167, 169
Unmöglichkeit  87 f., 117, 268, 585, 660 f., 685
Unteilbarkeit siehe Totalität
Unterlassungsanspruch  384, 405 f., 412, 

435, 529, 570 ff., 585, 623 f., 659

Veranstaltungen  125 f., 173 f., 238, 242, 463, 
525, 653

Verbietungsrechte/Verbotsrechte  45, 49, 
195 ff., 249 ff., 275 f., 389 ff., 525, 612 f., 
685

Verdinglichung  90, 256, 398 f., 430, 432, 
449 ff., 536, 565

Vererblichkeit  382, 436, 451, 553 ff.
Verfügungsbefugnis siehe Verfügungs-

macht
Verfügungsbeschränkungen  276, 279 ff., 

435, 460, 527
Verfügungsermächtigung  281, 286, 292, 

498
Verfügungsgegenstand/-objekt  73 ff., 79 f., 

254 ff., 380 ff., 395, 460 ff., 538, 629, 636, 
674, 679, 682 ff.

Verfügungsmacht  244, 276 ff., 291 ff., 
282 ff., 379 ff., 411, 416 f., 435, 457 ff., 
536 ff., 624, 639 ff., 646 ff., 682 ff.

– Änderungsmacht  285, 290
– Aufhebungsmacht  283 f., 290
– Belastungsmacht  283, 290, 632
– Übertragungsmacht  282 f., 289 f., 639, 

648, 673
Verfügungsverkehrsregeln  538 ff., 548 f., 

560, 689
Vergegenständlichung  65, 84, 96 f., 370 ff., 

384, 680, 690

Verkehrsfähigkeit  74 f., 83, 263 ff., 279, 284, 
294, 379 ff., 543 ff., 551 ff., 658, 661 ff., 
682, 686

Vermögen  78, 260 ff., 543 ff., 613, 617
Vermögensordnung  548 f., 588, 682
Vertretungsmacht  281 f., 496, 634 f.
Vervielfältigung (Urheberrecht)  136, 164 f., 

194 f., 346 f., 684
Verwertungsrechte siehe Nutzungsrechte
Verzicht  244, 283 f., 360, 479, 541, 650 f.
Vindikation siehe Herausgabeanspruch

Weinberger, Ota  30, 35 f., 47
Wendehorst, Christiane  79, 256 f.
Werk (urheberrechtliches)  116, 129 ff., 

135 ff., 163 ff., 194 ff., 203 ff., 211 ff., 
333 ff., 480 f., 483 f., 681

– autografisches Werk  136 f., 170
Werkexemplare  136 f., 163 ff., 199, 243, 247, 

690
Werkvernichtung  136 f., 170, 199
Wert  38, 153, 174 ff., 201, 220, 259 ff., 288, 

340, 620
– Nutzwert  262, 264 f.
– Tauschwert  264
– Wertschichten  77, 257, 293 f.
Widerrechtlichkeit  301, 582 ff., 598
Widerrufsrecht  284, 360 f., 650
Wilhelm, Jan  394, 428, 627, 638 f., 643 ff.
Willenserklärung  44, 493, 562, 618
Willenstheorie  10 ff., 27, 44, 49 f.
Windscheid, Bernhard  109 f., 124, 326 f., 

391

Zech, Herbert  138 ff., 162, 193, 195 ff., 236, 
338

Zeichen  140 ff., 152, 161, 171 ff., 199 ff., 
230 f., 521 f., 531 f.

Zuweisungsgehalt  383, 414, 561, 589 ff., 
598, 610 ff., 622

Zuweisungslücke  243 ff., 253, 413
Zwangsvollstreckungsfestigkeit  429, 

543 ff., 550 ff., 657, 660, 686


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis����������������������������
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Einleitung und Terminologie����������������������������������
	1. Kapitel: Rechtstheoretische Grundlegung�������������������������������������������������
	§ 1: Zur Theorie des subjektiven Rechts����������������������������������������������
	A. Objektives und subjektives Recht������������������������������������������
	I. Objektives Recht��������������������������
	II. Subjektive Rechte����������������������������
	1. Willenstheorie������������������������




	Namens- und Sachregister�������������������������������




Prinect PDF Report 21.10.019 - 1 - 21.10.2022 06:48:54


Dokument-Übersicht
Dateiname: Becker_V5.pdf
Titel: _Becker.indb
Anwendung: Adobe InDesign 16.4 (Windows)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 16.0
Verfasser: -
Erstellt am: 18.10.2022 18:07:25
Geändert am: 18.10.2022 18:07:54
Dateigröße: 6.8 MByte / 6915.4 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version: PDF/X-1a:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 762
Medien-Rahmen: 161.00 x 238.00 mm
Endformat-Rahmen: 155.00 x 232.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Korrigiert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - 762 7
Farben - - - -
Schriften - - 11 67
Bilder - - - -
Inhalt - 6 - -


Seiten
Seiteninhalt ist leer (Seite 2,6,28,30,326,706,756)
Endformat-Rahmen ist nicht direkt gesetzt oder identisch zum Medien-Rahmen (Seite 


1-762)
Schriften


Schwarze Schrift StempelGaramondLTPro-Bold (8.5 pt) ist ausstanzend #21 (Seite 225,
320,659,704)


Schwarze Schrift StempelGaramondLTPro-Roman (8.5 pt) ist ausstanzend #34 (Seite 
76,217,225,320,659,704)


Schwarze Schrift StempelGaramondLTPro-Italic (8.5 pt) ist ausstanzend #12 (Seite 58,
76,704)


MnSymbol12 und StempelGaramondLTPro-Roman haben dieselbe eindeutige Kennung
StempelGaramondLTPro-Bold und StempelGaramondLTPro-Bold haben dieselbe 


eindeutige Kennung
StempelGaramondLTPro-Italic und StempelGaramondLTPro-Italic haben dieselbe 


eindeutige Kennung
Inhalt


Strichstärke 0.000 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.050 mm #6 (Seite 217)







Prinect PDF Report 21.10.019 - 2 - 21.10.2022 06:48:54


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Gulde_Standard


Farbseparationen: 4
CMYK


Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7 - 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31 - 224
Seite 225
Seite 226 - 325
Seite 326
Seite 327 - 658
Seite 659
Seite 660 - 703
Seite 704
Seite 705
Seite 706
Seite 707 - 755
Seite 756
Seite 757 - 762
Farbig: 4   Schwarzweiß: 751


Farbräume
DeviceCMYK


Schriften: 19
Minion3-Regular Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
MnSymbol12 Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Bold (5x)Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Italic (3x)


Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Italic Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Roman (6x)


Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
StempelGaramondLTPro-Roman (2x)


Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe







